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Zitat von chilipaprika

Die Übertragung in den nächsten Monat ist in NRW nicht zulässig, ins nächste Jahr erst
recht nicht.
In NDS wäre es allerdings zulässig, das BL ist also wie so oft entscheidend.

Genau. Deshalb bringt es nicht viel, wenn ich jetzt schreibe, wie es an meiner nds. Schule
gehandhabt wird  .
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